
Vorsorgeauftrag

Ein Vorsorgeauftrag ist entweder handschriftlich abzufassen und zu unterzeichnen oder öffentlich
beurkunden zu lassen. Die Aufgaben, die der beauftragen Person übertragen werden sollen, müssen klar
umschrieben sein. Möglich ist, Einzelaufgaben zu übertragen und Weisungen für die Umsetzung der
Aufträge zu erteilen. Empfehlenswert ist, festzulegen, ob und in welcher Höhe der Beauftragte für die ihm
übertragenen Aufgaben entschädigt werden soll. Es kann sinnvoll sein, für die Errichtung eines
Vorsorgeauftrags eine Notarin oder einen Notar, eine Anwältin oder einen Anwalt oder eine
Rechtsberatungsstelle beizuziehen. Der Vorsorgeauftrag kann jederzeit abgeändert oder widerrufen werden. 

Für weitere Informationen zum Vorsorgeauftrag konsultieren Sie die Homepage der Kindes- und
Erwachsenenschutzbehörde des Kantons Thurgau (KESB).

http://xn--mit%20einer%20patientenverfgung%20kann%20eine%20person%20fr%20den%20fall%20einer%20knftigen%20urteilsunfhigkeit%20festlegen,%20welchen%20medizinischen%20behandlungen%20sie%20in%20einer%20bestimmten%20situation%20zustimmt%20oder%20eben%20nicht%20zustimmt-y2uy86a5a0a.xn--%20ebenfalls%20kann%20sie%20festlegen,%20dass%20eine%20bestimmte%20person%20ihres%20vertrauens%20im%20fall%20ihrer%20urteilsunfhigkeit%20mit%20den%20behandelnden%20rzten%20die%20mglichen%20medizinischen%20massnahmen%20bespricht%20und%20dann%20in%20ihrem%20namen%20eine%20entscheidung%20trifft-19xtb859b.xn--%20dieser%20person%20gegenber%20knnen%20auch%20weisungen%20erteilt%20und%20wnsche%20formuliert%20werden-ubk28ctb.xn--%20die%20patientenverfgung%20muss%20schriftlich%20verfasst,%20datiert%20und%20unterschrieben%20sein-6ek.xn--%20%20%20bei%20weiteren%20fragen%20konsultieren%20sie%20die%20homepage%20der%20kindes-%20und%20erwachsenenschutzbehrde%20(kesb)%20des%20kantons%20thurgau-yzo./

